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In der Bauwirtscha� werden täglich Gefahrsto�e verwendet. 
Diese  werden von den Unternehmen meist schon vor der Ver-
wendung bescha� und bis zur Verwendung gelagert. Bei der 
Lagerung von Gefahrsto�en sind die Anforderungen der Gefahr-
sto�verordnung und des  Wasserhaushaltsgesetzes einzuhalten. 

Die Technische Regel für Gefahrsto�e (TRGS) 510 �Lagerung von 
Gefahrsto�en in ortsbeweglichen Behältern� und die Verordnung 
über  Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Sto�en 
(AwSV) regeln die Lagerung von Gefahrsto�en und wasserge-
fährdenden Sto�en. Beide Regelungen richten sich an alle Be-
reiche der Wirtscha� und sind daher sehr allgemein gehalten. 
Um den Bauunternehmen in dieser Situation eine konkrete Hilfe 
anbieten zu können, ist diese Broschüre erarbeitet  worden. Sie 
konkretisiert die Anforderungen der TRGS 510 und der AwSV und 
liefert eine Hilfestellung zur praxisgerechten Umsetzung in der 
Bauwirtscha�

Impressum
Herausgeber und Copyright:
Berufsgenossenscha� der Bauwirtscha�
Hildegardstraße 29/30 • 10715 Berlin
Internet: www.bgbau.de

Gestaltung:
H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH
Plaza de Rosalia 2 • 30449 Hannover

Bildnachweis:
Titelbild: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH  
Seite 5, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 22, 26: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH
Seite 6 unten: 'sekulicn/iStockphoto.com 
Seite 6 oben, 9, 13 unten rechts, 30: BG BAU (Dr. Klaus Kersting)
 
Ausgabe: 2018
Abruf-Nr.: 659.4

2

Lagerung von Gefahrsto�en auf dem Bau



Inhalt

1 Einleitung   .........................................................................................................4
2 Lagerung � Was ist das? ...................................................................................................4
3 Lagerung in der Bauwirtscha� ..........................................................................................5
 3.1   Lagerarten   ..........................................................................................................5
  3.1.1 Lagerung im Freien  ........................................................................................5
  3.1.2 Mobile Werkstatt-/Magazincontainer .............................................................5
  3.1.3 Mobile Gefahrsto�container ..........................................................................5
  3.1.4 Nutzung von Einrichtungen des Gebäudes .....................................................5
  3.1.5 Bauhof auf dem Betriebsgelände ...................................................................5
 3.2 Verantwortlichkeiten  ...............................................................................................6
 3.3 Informationen zu Gefahrsto�en  ...............................................................................6
4 Wie werden Gefahrsto�e gelagert  ....................................................................................7
 4.1 Bereitstellung im Freien ......................................................................................... 7
  4.1.1 Mobile Tankstellen  ........................................................................................9
 4.2 Werkstatt-/Magazincontainer ................................................................................10
  4.2.1 Gestaltung von Werkstatt-/Magazincontainern  ............................................ 13
 4.3 Lagerung im Gefahrsto�container .........................................................................14
  4.3.1 Abgrenzung zu anderen Räumen und Gebäuden .......................................... 18
 4.4 Lagerung in Räumen der Baumaßnahme ................................................................19
 4.5 Lagerung auf dem Bauhof  .................................................................................... 22
  4.5.1 Lagerung von Gasen  ....................................................................................26
 4.6 Lagerung über 6 Monate.......................................................................................28
  4.6.1 Anzeigepflicht  .............................................................................................28
  4.6.2 Eignungsfeststellung ...................................................................................29
  4.6.3 Vorgaben zum Bau der Anlagen  ...................................................................29
  4.6.4 Anlagedokumentation .................................................................................29
  4.6.5 Explosionsschutzdokument  ........................................................................29
  4.6.6 Betriebsanweisung  .....................................................................................29
  4.6.7 Betrieb der Lager .........................................................................................29
  4.6.8 Löschwasserrückhaltung  .............................................................................29

Anhang 1: Anforderungen an die Au�ewahrung von Bolzensetzkartuschen .................................30

3



1 Einleitung

Jedes Bauunternehmen hat mindestens ein Lager auf 
 seinem Bauhof. In diesem Lager werden auch Gefahr-
sto�e für die Verwendung auf Baustellen gelagert. Diese 
Lager werden dauerha� betrieben und müssen baulich 
den Anforderungen der TRGS 510 und der AwSV ent-
sprechen.

Werden die Materialien für die Baustellen täglich vom 
Bauhof geholt, um sie auf den Baustellen zu verwenden, 
ist der Bauhof der einzige Lagerort der Bauunternehmern.

Viele Bauunternehmen lagern aber auch Gefahrsto�e 
auf den Baustellen. Dabei werden die Produkte ins Freie 
 gestellt oder es werden Werkstatt-/Magazincontainer ver-
wendet, in denen diese für den täglichen Gebrauch für 
mehrere Tage gelagert werden. Darüber hinaus werden 
auch Material- oder Gefahrsto�container verwendet, in 
denen große Mengen Gefahrsto�e gelagert werden. In 
 einigen Fällen nutzen die Bauunternehmen auch Einrich-
tungen des Neubaus wie Tiefgaragen und andere Räume. 

2 Lagerung � Was ist das?

Die Lagerung wird durch das Gefahrsto�- und Umwelt-
recht geregelt. Dabei wird das Gefahrsto�recht durch die 
TRGS 510 konkretisiert. Die Maßnahmen des Umwelt-
rechtes  ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
 wassergefährdenden Sto�en (AwSV).

Nach TRGS 510 wird das Bereitstellen eine Lagerung, 
wenn diese Bereitstellung länger als 24h bzw. über den 
darau�olgenden Werktag hinaus dauert. Dies bedeutet, 
dass Gefahrsto�e die innerhalb einer Schicht verarbeitet 
 werden, nicht den Regelungen der Lagerung unterliegen. 

Ausgenommen sind auch Gefahrsto�e in kleinen Mengen, 
die regelmäßig im Gebrauch sind. Dabei handelt es sich 
z.B. um Farben oder Sprays in einer Werkstatt, die zwar 
nicht täglich aber regelmäßig verwendet werden.

Auch die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
 wassergefährdenden Sto�en (AwSV) kennt den Begri� 
Lagerung. Die AwSV betrachtet dabei den Zeitraum, 
über den ein Lager betrieben wird. Unterhalb von sechs 
 Monaten gelten Anlagen nicht als ortsfest und fallen 
 daher nicht in den Geltungsbereich der AwSV. 
 

 

TIPP:
Gefahrsto�e für die 

 sofortige Verwendung 

 bereitstellen statt  

zu lagern
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3 Lagerung in der Bauwirtscha�

In der Bauwirtscha� sind grundsätzlich fünf unterschiedliche Lagersituationen anzutre�en.  

3.1 Lagerarten 

3.1.1 Lagerung im Freien

Häu�g werden die Gefahrsto�e erst kurz vor der Verwendung auf die Bau-
stellen geliefert. Sie werden dann dort im Freien für die Verwendung bereit-
gestellt

3.1.2 Mobile Werkstatt-/Magazincontainer

Auf den Baustellen werden Werkstatt-/Magazincontainer betrieben. Darin 
werden Gefahrsto�e für die Verwendung bereitgestellt. Dabei handelt es sich 
nicht um eine Lagerung im Sinne der TRGS 510.
Trotzdem müssen einige Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn Gase und leicht entzündliche Flüssigkeiten bereitge-
stellt werden.

3.1.3 Mobile Gefahrsto�container 

Werden große Mengen Gefahrsto�e auf den Baustellen benötigt und diese 
nicht umgehend verbraucht, so erfolgt die Lagerung in Gefahrsto�containern. 
Diese werden in der Regel über mehrere Monate betrieben. 

3.1.4 Nutzung von Einrichtungen des Gebäudes 

Werden aber statt der Container Einrichtungen des Neubaus wie Bereiche von 
Tiefgaragen oder andere Räume genutzt, müssen diese entsprechend der ge-
setzlichen Regelungen ausgerüstet werden. Dies betri� beispielsweise die 
Ausrüstung der Räume. Diese dürfen dann auch nicht anders genutzt werden, 
z. B. als Werkstatt oder Pausenraum.

3.1.5 Bauhof auf dem Betriebsgelände

Viele Baubetriebe lagern die benötigten Produkte auf dem Betriebsgelände. 
Die Lager werden langfristig betrieben und müssen den gesetzlichen Vor-
schri�en entsprechen. Dazu sind bauliche Maßnahmen wie Maßnahmen zum 
Brand- und Explosionsschutz erforderlich. 
Die Lager müssen in der Regel der zuständigen Behörde angezeigt werden. 
Häu�g besteht auch die Verpflichtung, die Lager prüfen zu lassen.

TIPP:
Container nicht 

länger als 6 Monate 

aufstellen 
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Ob die Lagerung eines Produktes durch die genannten 
Rechtsvorschri�en geregelt ist, hängt davon ab, ob es 
sich um einen Gefahrsto� handelt und ob das Produkt 
wassergefährdend ist. Die notwendigen Informationen 
 liefert der Hersteller oder Inverkehrbringer (Lieferant).

Für bauchemische Produkte werden die Informationen 
über die Gefahrsto�so�ware WINGIS (www.wingis-online.
de) oder den Branchenpool für Sicherheitsdatenblätter 
GefKomm-Bau (www.gefkomm-bau.de) bereitgestellt. 

Über die Nutzung des Branchenpools in Verbindung mit 
dem WINGIS-Modul �myWINGIS� wird das Gefahrsto�-
management besonders einfach und entlastet die Unter-
nehmen. Fordern Sie Ihren Hersteller oder Lieferant daher 
auf seine Sicherheitsdatenblätter über den Branchenpool 
bereitzustellen. Entsprechende Muster-Anschreiben sind 
verfügbar.

3.2 Verantwortlichkeiten

Bei Tätigkeiten mit Gefahrsto�en gilt grundsätzlich die 
Unterweisungspflicht der Beschä�igten. 

Sowohl das Gefahrsto�recht als auch das Umweltrecht 
sehen für die mit der Lagerung Beschä�igten keine be-
sondere Quali�kation vor. Allerdings müssen diese über 
die möglichen Gefahren und die notwendigen Schutz-
maßnahmen bei Schadensfällen im Lager unterwiesen 
werden. 

Werden auf einer Baustelle Container zur Lagerung von 
unterschiedlichen Bauunternehmen aufgestellt, so 
 müssen alle Bauunternehmen über die Lagerung infor-
miert sein. Da im Allgemeinen Sicherheitsabstände ein-
gehalten werden müssen, erfolgt die Organisation der 
Lagerung durch den Baustellenkoordinator.

Soll ein Container länger als 6 Monate auf einer Baustelle 
aufgestellt werden, so hat der Unternehmer die AwSV zu 
beachten (siehe Lagerung über 6 Monate ). 

3.3 Informationen zu  Gefahrsto�en
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4 Wie werden Gefahrsto�e gelagert
4.1 Bereitstellung im Freien

Grundsätzlich ist eine Au�ewahrung  
im Freien nur für die zeitnahe Verwendung  
der Gefahr sto�e  möglich. 
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